
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/9/27 12Os35/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1984

Norm

FinStrG §19 Abs3

Rechtssatz

Für den Rechtsbegri3 des gemeinen Wertes ist - im Sinn des § 10 Abs 2 Bewertungsgesetz - jener Preis bestimmend,

der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der Bescha3enheit des Wirtschaftsgutes zu erzielen wäre, wobei alle den

Preis beein;ussenden Umstände zu berücksichtigen sind, jedoch ungewöhnliche persönliche Verhältnisse, wie etwa

Spitzenpreise oder Liebhaberpreise, außer Betracht zu bleiben haben.
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